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zum Bebauungsplan"Am Landvogtweg2. Abschnitt", Gemarkung
Unterlauchringen

Aufgrund des§ 10 desBaugesetzbuchesund des§ 73 der Landesbauordnung
in Verbindungmit § 4 der Gemeindeordnungfür Baden- Württemberghat der
Gemeinderatder GemeindeLauchringenin seinerSitzungam 25.03.1993den
Bebauungsplan

"Am Landvogtweg,2. Abschnitt"

als Satzungbeschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumlicheGeltungsbereichergibt sich ausdem im zeichnerischenTeil
(§ 2, Ziff. 1 dieserSatzung)eingezeichnetenPlangebiet.

§ 2

Bestandteiledes Bebauungsplanes

Der Bebauungsplanbestehtaus:

1. ZeichnerischerTeil M 1 : 1000
2. Bebauungsvorschriften
3. LageplanStraßeM 1 : 500
4. StraßenlängsschnitteM 1 : 500/50

Dem Bebauungsplanist eine Begründungbeigefügt.



w

tarn ~~3

jJ^X LA.unATSAMTWALDSHUT
59

/02 <*LD&&

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigim Sinnedes§ 74 LBO handelt, wer den aufgrund von § 73LBO
in Verb, mit § 9 Abs. 4 BauGBergangenenBestandteilendieserSatzungzuwider
handelt.

§ 4

Inkrafttreten

DieseSatzungwird mit der Bekanntmachungrechtsverbindlich.

7898Lauchtringen,den - 3. Mai 19

fold Schmidt
jermeister



Gemeinde Lauchringen
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"Am Landvogtweg, 2.Abschnitt"

Unterlauchringen

Begründung

1. Erfordernis und städtebauliche Zielsetzung

Das Gebiet, für das ein Bebauungsplan erstellt werden soll,
befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Unterlauch
ringen. Hier sollen im Anschluß an die bestehende Bebauung
durch Verlängerung der vorhandenen Erschließungsstraßen
weitere Baumöglichkeiten geschaffen werden.

Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan der Vereinbarten Ver
waltungsgemeinschaft Waldshut - Tiengen für die Gemeinde
Lauchringen als künftige Baufläche in einer Größe von
5,0 ha vorgesehen.

Die nunmehrige Planung beruht auf der Grundlage des Gesamt-
konzeptes (s. Anlage). Wie im FNP dargestellt, dient die
Ausweisung des Wohngebietes der Eigenentwicklung der
Gemeinde.

Während im vorherigen Abschnitt, dem Bebauungsplan "Am
Stöckenweg" eine eingeschossige Bebauung vorgesehen war,
soll im jetzigen Bereich eine zweigeschossige Bebauung
realisiert werden.

2. Ökologische Auswirkungen

Negative ökologische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.
Die betroffenen Flurstücke sind jetzt Ackerflächen ohne
Baumbestand und von geringem ökologischen Nutzen.
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3. Art und Maß der baulichen Nutzung

Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet. Da die vor
handene ruhige Wohnlage bewahrt werden soll, sind die
Ausnahmen nach § 4 BauNVO nicht zulässig.

Im Süden des geplanten Baugebietes verläuft die Bahnlinie.
Von der Deutschen Bundesbahn wird darauf hingewiesen, daß
- wie im angrenzenden Wohngebiet - Lärmbelastungen mit Aus
wirkungen auf das Wohngebiet vorhanden sind und die künf
tigen Anwohner keine Ersatzansprüche aus Immissionen an die
Deutsche Bundesbahn stellen können.

In Anpassung an den westlch vorhandenen Bestand (Bebauungs
plan "Am Landvogtsweg" aus dem Jahr 1965) ist eine max.
zweigeschossige Bebauung vorgesehen.

Das Maß der baulichen Nutzung entspricht mit der GRZ 0,4
und der GFZ 0,8 den Vorgaben der BauNVO.

0. DEZ. 1933
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4. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Die Dachneigung ist in Anpassung an die bestehenden Gebäude
festgesetzt (28 - 35°). Damit soll eine Nutzung des Dachge
schosses ermöglicht werden, das allerdings kein Vollgeschoß
ergeben darf.

Dachgaupen sind zugelassen, allerdings in Anordnung und
Größe beschränkt, um die Dachlandschaft nicht zu sehr zu
stören.

Hohe Zäune beeinträchtigen im starken Maß das Siedlungs
bild. Sie sind deshalb auf 0,80 m Höhe beschränkt:.

Der Forderung des Amtes für Bodenschutz und Wasserwirt
schaft nach einer möglichst geringen Versiegelung der
Flächen wird durch entsprechende Festsetzungen nachge
kommen.

5. Erschließungsmaßnahmen

Die verkehrliche Erschließlung ist durch Verlängerung der
vorhandenen Straße Landvogtsweg und von hier aus in einer
Stichstraße in südlicher Richtung.

Die Wasserleitung ist in ausreichender Dimensionierung im
Landvogtsweg vorhanden und wird von hier aus verlängert.
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Der Kanal wird in der neuen Straße verlegt und an den
vorhandenen Strang in der Friedrich - Fischer - Str.
angeschlossen.

Obwohl Garagen entspr. der Forderung des Amtes für Wasser
wirtschaft und Bodenschutz möglichst dicht an der Straße
anzulegen sind, ist ein Mindestabstand von 5,0m einzu
halten. Dies soll einerseits die Straße von zufahrenden
Pkws freihalten, andererseits zusätzliche Abstellmög
lichkeiten schaffen.

6. Grünordnerische Maßnahmen

Zur Einbindung des Baugebietes in die Landschaft ist gem.
Planeintrag am Siedlungsrand die Anpflanzung von hoch
stämmigen, einheimischen Laubbäumen vorgesehen.

Lauchringen, am -3. Mai 1993

B^rtöld Schmidt
Bürgermeister

planungsbüro popp
dipl.ing.Stadt- u. regionalplanung
waldshut - tiengen



Baugebiet

"Am Stöckenweg/
_ Am Landvogtsweg''

Unterlauchringen
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"Am Landvogtweg,II. Abschnitt"

Ortsteil Unterlauchringen
GemeindeLauchringen

Aufstellungsbeschlußgefasst in der SitzungdesGemeinderatesam 22.12.92

Aufstellungsbeschlußortsüblich bekanntgemachtam 15.01.93

Entwurfsbeschlußund BeschlußzurAuslegunggefaßtin derSitzungdes
Gemeinderatesam 22.12.92

OrtsüblicheBekanntmachungüberOrt und DauerderAuslegungam15.01.93

Benachrichtigungder Trägeröffentl. Belangevon derAuslegungam 18.01.93

ÖffentlicheAuslegungdurchgeführtvom 25.01.bis26.02.93

PrüfungdervorgebrachtenBedenkenund AnregungensowieSatzungsbescnluß
gefaßtin der SitzungdesGemeinderatesam 25.03.93

Genehmigungbzw. AnzeigedesBebauungsplanesbei derhöherenVerwaltungs
behördeam

\

OrtsüblicheBekanntmachungderErteilungderGenehmigungbzw. Durchführung
desAnzeigeverfahrensam

Lauchringen,am .".3>/M91...1993

\ -'.T.t I % (h
U Schmidt

5ü/gfermeister



Bebauungsvorschriften
zum Bebauungsplan
"Am Landvogtweg,II. Abschnitt"

Gemeinde Lauchringen

Ortsteil Unterlauchringen
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1. Rechtsgrundlagen

1.1 Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassungder Bekanntmachungvom
08. 12. 1986(BGBl. I S. 2253), zuletztgeändertdurch EVertr. vom
31.08.1990(BGBl. II S. 889, 1122)

1.2 Verordnungüberdie Bauliche Nutzungder Grundstücke(BauNVO) in
der Fassungder Bekanntmachungvom 23.01.1990(BGBl. I S.132)
geänd.durch EVertr. v. 31.08.1990(BGBl. II S. 889, 1122)

1.3 Verordnungüber die Ausarbeitungder Bauleitpläneund die Dar
stellungdesPlaninhaltes(PlanzVvom 18.12.1990,BGBl. I S.58)

1.4 Landesbauordnungfür Baden- Württembergin der Fassungvom
28.11.1983(Ges.BI. Baden-WürttembergNr. 24, S. 770), zuletzt
geändertam 08.01.1990(Ges.BI. S. 01).

PlanungsrechtlicheFestsetzungen

2.1 Art der baulichenNutzung

Festgesetztist ein AllgemeinesWohngebiet(WA entspr.§ 4 Abs. 1 in
Verb, mit § 1 Abs. 5 u. 6BauNVo)

Zulässigsind:

- Wohngebäude,

- die der VersorgungdesGebietesdienendenLäden,
Schank-und Speisewirtschaftensowie nicht stören
den Handwerksbetriebe.
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- Anlagenfür kirchliche, kulturelle,soziale,gesundheitliche
und sportlicheZwecke.

Die Ausnahmennach § 4Abs. 3 BauNVO sind nichtzulässsig.

2.2 Maß der baulichenNutzung

Die Grundflächenzahl(GRZ) ist mit 0,4, diezulässigeGeschoß
flächenzahl(GFZ) mit 0,8, jeweils als Höchstwertfestgesetzt.

Es sindGebäudemit bis zu zweiVollgeschossenzulässig
(II - Geschossemaximal).

2.3 Stellung der baulichenAnlagen

Soweit im Plan festgesetzt,sind die wesentlichenGebäudekanten
und Dachfirsteparallel zuden eingezeichnetenRichtungspfeilenzu
erstellen.

2.4 ÜberbaubareGrundstücksflächen,Bauweise

Die überbaubarenGrundstücksflächensind durch dieeingetragenen
Baugrenzenfestgelegt.Nebenanlagenund Garagensind auch
außerhalbder überbaubarenFlächenzulässig.

Zwischenöffentlicher Verkehrsflächeund Garagentorist ein Abstand
von 5,0 m einzuhalten.

Es isteineoffene Bauweisefestgesetzt.Zulässigsind Einzel- u.
Doppelhäuser.

In den im zeichnerischenTeil festgelegtenSichtfeldernsind bauliche
Anlage allerArt sowie Anpflanzungen nur bis 0,80 m Höhezulässig.

3.0 BauordnungsrechtlicheFestssetzunqen

3.1 ÄußereGestaltung derGebäude

Die Außenverkleidungbzw. der Putz soll unauffällig sein, d.h. das
Landschaftsbilddarf nicht beeinträchtigtwerden. Die Verwendung
von reflektierendenMaterialien und grellen Farbenist nicht zulässig.
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Die WandhöhederGebäude,gemessenin derMitte derGebäude
längsseitevon derdavorliegendenStraßenoberflächebiszum
SchnittpunktderAußenwandmit derDachhaut,darf max 7 00 m
betragen.DasMaß derStraßenhöheist dem beiliegendem'Straßen-
höhenplanzu entnehmen.

3.2 Dächer

Es sind ausschließlichSatteldächerzulässig.Die Hauptfirstrichtung
muß dabeiin Gebäudelängsrichtungverlaufen
Die Dachneigungist mit 28 - 35 • festgesetzt.Diesgilt auchfür Nebenan
lagenund Garagen.Als Ausnahmekann bei diesenGebäudenein
Flachdachzugelassenwerden.

Die Dacheindeckungist nur mit ZiegelnoderBetondachsteinenin
dunkelroteroderrotbraunerFarbezulässig.

3.3 Dachaufbauten, Dachgaupen

Dachaufbautenund Zwerchgiebel(Wiederkehr)sind so zu wählenund zu
gestalten,daßsiemit derArt desGebäudesnachForm, MaßstabWerkstoff
Farbeund Verhältnisder Bauweiseund der Bauteilemiteinanderüberein
stimmenund nicht verunstaltendwirken.
Dachgaupensind ab einerDachneigungvon 30 ° zulässig.

ZulässigeDachaufbautensind giebelständigeGaupenmit Sattel-oder
Walmdach(sogen.Reitergaupen,auch in der SonderformDreiecksgaupe)
Schleppgaupen,Zwerchgiebel(Wiederkehr).
Die Gesamtlängevon Einzelgaupendarf die Hälfte derGebäudelänqenicht
überschreiten. a

Vom Ortgangist ein Mindestabstandvon 2,50mund zwischendenGaupen
ein Mindestabstandvon 1,50 meinzuhalten.
Der Abstandzur Traufemuß mindestens0,90mbetragenund ist in der
Dachschrägenzu messen.

Die Gaupensind in Material und Farbewie dasHauptdacheinzudecken
Wangenund Stirnflächensind mit Holz odereinemsonstigender Farbeder
DachdeckungangepaßtenMaterial zu verkleiden.

Die giebelständigenGaupenmüssenmindestensdie Dachneigungdes
Hauptdachesaufweisen.Die Firstlinie dergiebelständigenGaupenmuß
senkrechtgemessenmindestens1,00munterdem Hauptfirst liegen Die
max. zulässigeBreite beträgt1,50 m.
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Schleppgaupenmüssen eineMindestdachneigungvon 15 ° aufweisen.Die
max. zulässigeBreite beträgt3,0 m.

DerAnschnittdes Schleppgaupendachesmit dem Hauptdach muß
senkrechtgemessenmindestens 0,90 m unter demHauptfirst liegen.

Zwerchgiebeldürfen in ihrer Giebelbreite1/3 der Gebäudelängenicht
überschreiten.

DerAnschnittdesZwerchgiebeldachesmit dem Hauptdach mußsenkrecht
gemessenmindestens1,00 m unter demHauptfirst liegen.
Diesgilt auch für die Anbauten bei L - förmigenGebäudeformen.

DasZwerchgiebeldachmuß die Dachneigungwie das Hauptdachaufweisen
und istwie dasHauptdach,mit demselbenMaterial undderselbenFarbe,
einzudecken.

Dacheinschnittesind in Form einesliegendendenRechteckes(Längsseite
parallelzur Dachtraufe)und max. 4,0 mLängezulässig.Die gleichzeitige
ErrichtungeinerGaupeund einesDacheinschnittesauf einer Dachseiteist
allerdings unzulässig.

3.4 Einfriedigungen

Zäune sind nur an denGrundstücksgrenzenim Übergangzurfreien Land
schaffzulässig.Die Ausführungist nur alsDrahtknotengeflecht(Maschen
draht)in nicht glänzender Farbe oder alsHolzlattenzaun,jeweils mit einer
max. Höhe von 1,20 m möglich. DerangrenzendeGrundstücksstreifenist in
einerBreite von 1,50 mmit freiwachsendenSträuchern zubepflanzen.

r

Stütz- und Sockelmauernsind alsEinfriedigungenim gesamtenBaugebiet
unzulässig.

3.5 Aufschüttungen,Abgrabungen

Aufschüttungenund Abgrabungenmit mehrals 1,0 m Differenz zum
bestehendenGelände sind genehmigungspflichtig. Diebestehende
und geplanteGeländeoberflächeist durch Geländeschnittemit Hö
henangabenbezogen auf Meereshöhe(NN) im Baugenehmigungs
verfahrenfestzulegen.
AufschüttungenundAbgrabungensind nur bis 1,50 m Höhe zulässig.
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3.6 Grünordnung

GemäßPlaneintrag "Einzelbäume" ist eine Anpflanzung vonhochstämmigen
Obstbäumenvorzunehmen.
Die sonstigeAnpflanzung muß mitheimischenStrauchartenerfolgen.
Nadelgehölzedürfen nur untergeordnetbeigemischtwerden.

3.7 Bodenschutz

Bei der Planungund Ausführungvon Baumaßnahmenist auf einenspar
samenund schonendenUmgangmit dem Bodenzu achten.

Garagenzufahrten,Stellplätzeund Zugangswegesind mitwasserdurch
lässigenBelägenzu befestigen.

UnbebauteFlächensind gärtnerischanzulegen,zu bepflanzenund zu
unterhalten.

Lauchringen,am - 3. Mai 1993

femdld Schmidt
ü/c/ermeister

Aufgestellt im märz 1993
planungsbüropopp
dipl.ing.tu Stadt- u. regionalplanung
ing.grad.bauingenieurwesen
7890waldshut- tiengen


